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REPUBLIK ÖSTERREICH 
B UND E SM I N IST E R I U M 

des NatIOnalrates X V l. 0t:~t:17gcbung"pcrJodc 
WIE N. 2 ß. JI-N. \984 

FOR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. 01041/72-Pr.5/8~ 

Gegenstand: Schriftl.parl.Anfr.d.Abg.z.NR. 
Dipl.-Ing. Riegler und Genossen, 
Nr. 336/J, vom 2. Dezember 1983, 

.betreffend Anwendung des Markt­
ordnungsgesetzes 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie n 

354/AB 

1984 -01- 2 7 
zu 33{,/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Dipl.-Ing. Riegler und Genossen, "Nr. 336/J, 

betreffend Anwendung des l'1arktordnungsgesetzes, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

Zu 1: 

Die österreichische Milchmarktordnung ist durch ein hohes Maß 

an staatlicher Lenkung gekennzeichnet. Von "Zwangsverwaltung" 

kann jedoch meines Erachtens nicht die Rede sein, weil große 
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Entscheidungsspielrtiume der am Wirtschaftsleben Beteiligten 

vorhanden sind. So ist etwR für den Bauern die Produktions­

freiheit gegeben. Die im Interesse der Milchlieferanten vor­

gesehene Ablieferungsverpflichtung und die damit korrespon­

dierende Ubernahmsverpflichtung der Molkereien zu einem ga­

rantierten Preis, bringen freilich gewisse Einschränkungen 

der Dispositionsmöglichkeiten mit sich. Es darf aber nicht 

übersehen werden, daß das System für den überwiegenden Teil 

der betroffenen Landwirte wesentlich größere Vorteile als 

Nachteile bietet. Dieses System dient vorallem der Absatz­

sicherung zu garantierten Preisen. 

Zu 2 und 3: 

Der Vollzug des r.1arktordnungsgesetzes durch den tU lchwirt­

schaftsfonds hält sich in dem vom Gesetz gezogenen Rahmen. 

Somit bestand für mich kein Anlaß, als Aufsichtsorgan gemäß 

§ 53 MOG einzuschreiten. 

Wenn der in der Anfrage zitierte Abgeordnete der Ansicht ist, 

daß in manchen Fällen der vom Gesetz eingeräumte Entschei­

dungsspielraum zu wenig genützt wird, kann ich dafür Ver­

ständnis aufbringen. Bei den bevorstehenden Verhandlungen 

über die rJovellierung des i1arktordnungsgesetzes werde ich da­

her eine gewisse Liberalisierung einzelner Bestimmungen an­

streben - wobei aber natürlich auf die Verhinderung von r-Uß­

bräuchen Bedacht genommen werden muß. 

Zu 4: 

Die Behandlung der Berufung des Herrn Hiegesberger wurde zu­

nächst über Intervention des Berufungswerbers, vor allem im 

Hinblick auf die in Aussicht gestellte Einigung mit der zu­

ständigen Molkerei, zurückgestellt. Nachdem sich herausge-
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stellt hat, daß der Berufungswerber diese Zeit zur Etablie­

rung eines unbefugten Ab-Hof-Verkaufes in beträchtlichem Um­

fang genUtzt hat, wurde das Verfahren wieder von Amts wegen 

betrieben. Eine Erledigung konnte dessen ungeachtet bis jetzt 

nicht erfolgen, da Herr Hiegesberger die ihm zur Klärung des 

Sachverhaltes (insbesondere hinsichtlich der Versorgungsver­

hältnisse in der näheren Umgebung) gestellten Fragen zum Teil 

gar nicht, zum Teil nur ausweichend beantwortet hat. Es wird 

daher derzeit versucht, diese Umstän·de ohne Mitwirkung des 

Berufungswerbers zu ermitteln. 

Der 
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